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Wählergemeinschaft “Delmenhorster Liste” e.V.
Lahusenstr. 2

 27749 Delmenhorst

Aufnahmeantrag

Ich beantrage für mich / den Minderjährigen (nichtzutreffendes streichen) 

Name:……………………………………………. Vorname: ……………………………………….

Straße: ………………………………………….. PLZ/Ort: …………………………………………

Geb. Datum: ……………………………………. Telefon: ………………………………………….

E-Mail-Adresse: …………………………………………………………………………………………….

(Namensänderungen und Wohnsitzwechsel sind dem Vorstand mitzuteilen.)

den Beitritt zur Wählergemeinschaft “Delmenhorster Liste” e.V.

Die Satzung des Vereins ist mir bekannt; ich erkenne diese an.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten, unter Beachtung der
DSGVO und BDSG-neu, für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- und 
Beitragsdatei gespeichert, übermittelt und geändert werden.

Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden. Die Regelungen
zum Datenschutz in der Vereinssatzung / die Datenschutzrichtlinie des Vereins habe ich zur 
Kenntnis genommen.

Ich bin damit einverstanden, dass Bild- und Tonaufnahmen, Textbeiträge über mich im Internet 
und Printmedien veröffentlicht werden. Bild- und Tonaufnahmen sowie Texte verfolgen 
ausschließlich den Zweck, den Verein und insbesondere unsere Mitglieder mit ihren Aktivitäten in 
der Öffentlichkeit darzustellen. Wir weisen darauf hin, dass die Veröffentlichungen im Internet, bei 
einem Widerspruch der Einwilligung, nicht vollständig gelöscht werden können.

Das Einverständnis kann jederzeit beim Vorstand schriftlich widerrufen werden.

Austritt aus dem Verein:

Der Austritt ist nur zum Ende des Kalenderjahres möglich und muss bis zum 30.11. 
dem Vorstand schriftlich erklärt werden. Es besteht kein Anrecht auf anteilige 
Erstattung der Beiträge.

………………………
(Ort, Datum)

…………………………………….. ………………………………………………………..
(Unterschrift Mitglied) (Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s)
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Datenschutzklausel für die Vereinssatzung

1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder
(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung
zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der
Mitgliederverwaltung.

Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:

- Name und Anschrift
- Telefonnummern (Festnetz und Funk) sowie
- E-Mail-Adresse,
- Geburtsdatum,
- Staatsangehörigkeit
- Funktion(en) im Verein,

2) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und /
oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung,
Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein
personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter,
Funktion(en) im Verein, etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein
stellt hierbei vertraglich sicher, dass der (die) Empfänger(in) die Daten ausschließlich dem
Übermittlungszweck gemäß verwendet.

3) Im Zusammenhang mit seinen politischen Tätigkeiten sowie sonstigen satzungsgemäßen
Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder
in seinem Newsletter sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur
Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies betrifft
insbesondere Wahlergebnisse sowie bei Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und
sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung / Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei
auf Daten, die zur Organisation des Vereins und der politischen Arbeit nötig sind. Hierzu
gehören, Name, Anschrift, Vereinszugehörigkeit, Funktion im Verein sowie Alter oder
Geburtsjahrgang.

Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos
seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung /
Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage.

4) In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über
Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder [ggf. andere Ereignisse mit anderen Daten].
Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten
veröffentlicht: Name, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein und –soweit
erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag. Berichte über Ehrungen nebst Fotos
darf der Verein – unter Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereinszugehörigkeit und
deren Dauer – auch an andere Print- und Telemedien sowie elektronische Medien
übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit
gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung / Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner
personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Der Verein
informiert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung / Übermittlung in
diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen
kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung /
Übermittlung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des widersprechenden
Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen /
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Übermittlungen.

5) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder,
sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere
Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft,
dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z. B.
Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche
Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen
Zwecken Verwendung finden.

Beinhalten die Mitgliederlisten besondere Kategorien personenbezogener Daten gem. Art. 9
Abs. 1 DSGVO so sind die Empfänger der Geheimhaltung verpflichtet und haben die
Geheimhaltung besonders zu erklären. Die Herausgabe der Daten darf nur in digitaler und
verschlüsselter Form erfolgen. Das Kennwort zur Entschlüsselung der Daten ist getrennt von
der Datenübermittlung zu übermitteln.

Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem
Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten
werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dritter geschützt.

6) Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein
intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das
der Verarbeitung entgegensteht.

7) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen
die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und
Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine
anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke
hinausgehende, Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen
Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

8) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35 BDSG) das Recht auf Auskunft über
die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.



SATZUNG DER Wählergemeinschaft “Delmenhorster Liste e.V.“

§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1
Der Verein führt den Namen Wählergemeinschaft “Delmenhorster Liste e.V.“ (abgekürzt DL).

2
  Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

3
Sitz des Vereins ist Delmenhorst.

4
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Zweck des Vereins

Der Verein setzt sich zur Aufgabe, an der politischen Willensbildung auf kommunaler Ebene
mitzuwirken. Dies soll vor allem durch die Beteiligung an Stadtratswahlen in Delmenhorst 
erfolgen.
Des Weiteren unterstützt der Verein die kommunalpolitische Arbeit der gewählten Mitglieder der
“Delmenhorster Liste“ im Stadtrat der Stadt Delmenhorst.
Der Verein setzt sich für ein friedliches Miteinander aller Menschen in Delmenhorst ein und
richtet sich gegen jegliche fremdenfeindliche oder rechtsextremistische Tendenzen.

§3 Mitgliedschaft

1
Mitglied kann jede natürliche Person werden, die das 16. Lebensjahr vollendet hat und sich zu
dem Inhalt  der  vorliegenden  Satzung  bekennt.  Bei  Minderjährigen  ist  die  Zustimmung  des
gesetzlichen  Vertreters  erforderlich  Der  Aufnahmeantrag  ist  schriftlich  zu  stellen.  Über  die
Aufnahme entscheidet der Vorstand.

Gegen  eine  ablehnende  Entscheidung  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Zugang  des
Ablehnungsbescheides schriftlich  Beschwerde eingelegt  werden,  über  die  von der  nächsten
ordentlichen Mitgliederversammlung entschieden wird.
Die Beschwerdeentscheidung wird schriftlich übermittelt. Ein Anspruch auf Mitgliedschaft besteht
nicht.

2
Die Mitgliedschaft endet

2.1. mit dem Tod des Mitglieds.
2.2. durch Austritt:

Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Er ist wirksam, wenn
die Erklärung dem Vorstand zugegangen ist. Eine anteilige Ermäßigung oder Erstattung
des Beitrages für das laufende Geschäftsjahr findet nicht statt.

2.3. durch Ausschluss aus dem Verein:
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in schwerwiegender
Weise gegen die  Interessen des Vereins verstoßen hat.  Ein  Mitglied kann auch dann
ausgeschlossen  werden,  wenn  es  mit  mehr  als  einem  Jahresmitgliedsbeitrag  im
Rückstand  ist.  Über  den  Ausschluss  entscheidet  der  Vorstand  durch  Beschluss.  Der



Beschluss ist schriftlich gegenüber dem Mitglied zu begründen. Der Betroffene kann sich
innerhalb  von  einem  Monat  nach  Zugang  der  schriftlichen  Mitteilung  des
Ausschlussbeschlusses zu diesem äußern und in dieser Zeit die mündliche Anhörung vor
dem  Vorstand  verlangen.  Gegen  den  Beschluss  kann  das  Mitglied  Berufung  an  die
Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zugang
des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat binnen drei Monaten nach
fristgerechter  Einlegung  der  Berufung  eine  Mitgliederversammlung  einzuberufen,  die
abschließend über den Ausschluss entscheidet.

2.4. durch Auflösung des Vereins.

3
Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Anteil am
Vereinsvermögen.

§4 Mitgliedsbeiträge

1
Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, über deren Höhe und Fälligkeit die 
Mitgliederversammlung entscheidet. Die jährlichen Mitgliedsbeiträge sind bei Beitritt sofort und 
ansonsten jährlich zum 1.10. des laufenden Geschäftsjahres unaufgefordert zu entrichten.

2
Ehrenmitglieder sind von der Mitgliedsbeitragspflicht befreit.

§5 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

1. der Vorstand
2. die Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung und der Vorstand kann die Bildung weiterer Gremien beschließen.

§ 6 Vorstand

1
Der  Vorstand  besteht  aus  dem/der  Vorsitzenden,  zwei  stellvertretenden  Vorsitzenden,  dem
Schatzmeister/der  Schatzmeisterin,  dem  Schriftführer/der  Schriftführerin,  einem/einer
stellvertretenden Schriftführer/in und bis zu fünf Beisitzer/Beisitzerinnen.

2
Der Vorsitzende/die Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden bilden den Vorstand im
Sinne von § 26 BGB (Vertretungsvorstand).
Der  Verein  wird  gerichtlich  und  außergerichtlich  durch  den  Vorsitzenden  oder  durch  die
stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. Der/die Vorsitzende und die beiden Stellvertreter sind
jeweils einzelvertretungsberechtigt.

3
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Bis zu
einer Neuwahl bleibt der Vorstand im Amt.
Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, kann der Vorstand ein Ersatzmitglied für die
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen wählen.

4
Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben, soweit sie
nicht durch die Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.



Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

4.1. Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
4.2. die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung und die Leitung der

Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende oder einen der 
stellvertretenden Vorsitzenden,

4.3. Buchführung und Erstellung des Jahresberichtes,
4.4. Aufnahme von Mitgliedern und Mitwirkung beim Ausschluss von Mitgliedern,
4.5. Erfüllung aller ihm nach der Satzung und dem Gesetz obliegenden Aufgaben.

5
Der Vorstand ist in seinen Sitzungen beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen sind und
mindestens  die  Hälfte  der  Mitglieder,  darunter  der  Vorsitzende  oder  mindestens  ein
stellvertretender Vorsitzender, anwesend sind.

Die Einladung erfolgt schriftlich durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch
einen der beiden stellvertretenden Vorsitzenden – auch in Eilfällen – spätestens eine Woche vor
der Sitzung. Der Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht.

6
Der  Vorstand  beschließt  mit  einfacher  Mehrheit  der  abgegebenen  gültigen  Stimmen.  Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden oder bei dessen Abwesenheit die
des stellvertretenden Vorsitzenden, der die Vorstandssitzung leitet.

7
Über die Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu führen, das dem Vorstand zeitnah zur
Verfügung zu stellen ist.

§7 Die Mitgliederversammlung

1
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit sie nicht dem Vorstand oder
anderen Vereinsorganen obliegen.

Sie ist im Besonderen zuständig für folgende Angelegenheiten:

1.1. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes,
1.2. Entgegennahme des Rechnungsprüfungsberichtes der Rechnungsprüfer,
1.3. Entlastung des Vorstandes,
1.4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes,
1.5. Entscheidung über die Beschwerde gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrages,
1.6. Entscheidung über die Beschwerde gegen den Ausschluss eines Vereinsmitglieds,
1.7. Entscheidung über die Mitgliedschaft in anderen Körperschaften und deren

Unterstützung,
1.8. Änderung der Satzung,
1.9. Änderung des Vereinszwecks und der Auflösung des Vereins,
1.10. Ernennung von Ehrenmitgliedern
1.11. die Beschlussfassung über das Wahlprogramm
1.12. die Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahlen und

Oberbürgermeisterwahlen.

2
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jeweils bis zum 30. April eines jeden Jahres statt.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn



- der Vorstand die Einberufung aus dringenden Gründen beschließt,
- ein Viertel (1/4) der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe die Einberufung vom

Vorstand verlangt.

3
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder einem stellvertretenden Vorsitzenden
schriftlich oder per E-Mail unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen.

Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das
Einladungsschreiben  gilt  dem  Mitglied  als  zugegangen,  wenn  es  an  die  dem
Vertretungsvorstand zuletzt bekannt gegebene Anschrift gerichtet wurde.

Jedes  Mitglied  kann  bis  spätestens  eine  Woche  vor  Beginn  der  Mitgliederversammlung
schriftlich  die  Ergänzung  der  Tagesordnung  verlangen.  Danach  und  in  der
Mitgliederversammlung gestellte Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können nur durch
Entscheidung  der  Mitgliederversammlung  mit  zwei  Drittel  (2/3)-Mehrheit  der  anwesenden
Mitglieder zugelassen werden.

4
Die  Mitgliederversammlung  wird  vom  Vorsitzenden,  bei  dessen  Verhinderung  von  einem
stellvertretenden  Vorsitzenden,  bei  dessen  Verhinderung  von  einem  anderen  Mitglied  des
Vorstandes  geleitet.  Ist  kein  Vorstandsmitglied  anwesend,  bestimmt  die  Versammlung  den
Leiter.

5
Die  Mitgliederversammlung  ist  beschlussfähig,  wenn  mindestens  ein  Zehntel  (1/10)  der
stimmberechtigten  Mitglieder,  bei  Änderung  des  Vereinszwecks  und  Auflösung  des  Vereins
mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder (1/3) anwesend ist.

Für den Fall der Beschlussunfähigkeit muss der Vorsitzende/die Vorsitzende innerhalb von vier
Wochen  eine  neue  Mitgliederversammlung  mit  derselben  Tagesordnung  einberufen,  die
unabhängig  von  der  Zahl  der  anwesenden  Mitglieder  beschlussfähig  ist.  Darauf  ist  in  der
Einladung hinzuweisen.

6
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmübertragungen sind nicht zulässig.
Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter/die Versammlungsleiterin, wenn nicht 
zwei Drittel (2/3) der stimmberechtigten Mitglieder ein anderes Abstimmungsverfahren verlangen.

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst.
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.

Für  Satzungsänderungen  ist  eine  drei  Viertel  (3/4)  Mehrheit  der  abgegebenen  gültigen
Stimmen, für die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins eine solche von
vier Fünftel (4/5) erforderlich.

7
Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die Mitgliederversammlung einen
Wahlleiter.

Die Vorstandsmitglieder werden grundsätzlich einzeln und geheim gewählt. Die Wahl kann auch
offen als Blockwahl durchgeführt werden, wenn kein anwesendes stimmberechtigtes Mitglied
widerspricht. Erfolgt die Wahl einzeln, so werden zuerst der Vorsitzende/die Vorsitzende, dann
die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, dann der Schatzmeister/die Schatzmeisterin, dann
der Schriftführer/die Schriftführerin, dann dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin und zuletzt
die Beisitzer gewählt.



Es gilt der Kandidat/die Kandidatin als gewählt, der/die mehr als die Hälfte der abgegebenen
gültigen Stimmen erhalten hat. Ist diese Stimmenzahl nicht erreicht worden, findet im zweiten
Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten/Kandidatinnen statt, die die meisten
Stimmen  erhalten  haben.  Bei  Stimmengleichheit  entscheidet  der  Versammlungsleiter  durch
Ziehen eines Loses.

8
Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen. Der Protokollführer wird vom
Versammlungsleiter bestimmt.

Das Protokoll muss enthalten:
- Ort und Zeit der Versammlung,
- Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers,
- Anzahl der erschienenen Mitglieder,
- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit,
- die Tagesordnung,
- die gestellten Anträge, die Art der Abstimmung und das Abstimmungsergebnis

(Zahl der Ja-Stimmen, Zahl der Nein-Stimmen, Zahl der Enthaltungen, Zahl der
ungültigen Stimmen),

- Satzungs- und Zweckänderungsanträge,
- Beschlüsse der Versammlung, die wörtlich aufzunehmen sind.

Das Versammlungsprotokoll ist von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen.

§8 Rechnungsprüfer

Der Verein hat bis zu zwei Rechnungsprüfer/Rechnungsprüferinnen, die von der
Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt werden.

Sie prüfen die Jahresabrechnung des Vorstandes und haben einen schriftlichen Prüfungsbericht
vorzulegen, der zum Protokoll der Mitgliederversammlung zu nehmen ist.

Die Rechnungsprüfer nehmen zu der Entlastung des Vorstandes Stellung.

§9 Wahlvorschläge zu Kommunalwahlen

Die Aufstellung von Wahlvorschlägen zur Kommunalwahl erfolgt gemäß dem jeweils gültigen 
Kommunalwahlgesetz.

Der  Vorstand  des  Vereins  wird,  rechtzeitig  vor  der  jeweiligen  Kommunalwahl,  eine
Wahllistenkommission  berufen,  bestehend  aus  dem/der  Vorsitzenden  des  Vorstandes,  bei
dessen/deren  Verhinderung  einem der  stellvertretenden  Vorsitzenden  und  mindestens  zwei
Mitgliedern.  Weiterhin  soll  mindestens  ein  Stadtratsmitglied  der  Delmenhorster  Liste  der
Listenkommission angehören.

Die Listenkommission erstellt eine Liste der Kandidaten/Kandidatinnen, die bereit sind, an der 
jeweiligen Kommunalwahl für die Delmenhorster Liste anzutreten.
Dieser Listenvorschlag wird sodann der Mitgliederversammlung vorgelegt, die letztendlich über 
die Kandidaten/Kandidatinnen auf der Liste und deren Listenplätze entscheidet.



§10 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 7 Abs. 6 der 
Satzung geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden.
Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der / die Vorsitzende und die
stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren / 
Liquidatorinnen.
Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

§11 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung in Kraft.
Diese Satzung wurde von der Mitgliederversammlung des Wählergemeinschaft “Delmenhorster 
Liste” am 02.10.2020 beschlossen.

Delmenhorst, 02.10.2020
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Wählergemeinschaft “Delmenhorster Liste” e.V.
Lahusenstr. 2 

27749 Delmenhorst

Beitragsordnung

§ 1 Grundsatz
Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie die 
Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden.

§ 2 Beschlüsse
1 Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags, die Aufnahmegebühr und Umlagen. Der

Vorstand legt die Gebühren fest.
2 Die festgesetzten Beträge werden zum 1. Oktober des Jahres erhoben, in dem der Beschluss gefasst wurde. 

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt werden.

§ 3 Beiträge

Mitgliedsform Beitragshöhe
pro Jahr in EUR

Jugendliche bis 18 Jahre 20,-
Erwachsene über 18 Jahre 30,-
Ehrenmitglieder o.B.
Rentner / Pensionäre / Menschen mit geringem Einkommen 20,-

1 Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend.
2 Ermäßigte Beitragsformen müssen beantragt, die Begründung mit entsprechenden Unterlagen 

nachgewiesen werden. Der Vorstand entscheidet über die Einstufung im Rahmen der von der 
Mitgliederversammlung vorgegebenen Beträge.

3 Änderungen der persönlichen Angaben sind schnellstmöglich mitzuteilen, insbesondere bei 
Inanspruchnahme von Ermäßigungen.

4 Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Beitrages, der Gebühren und Umlagen Sorge zu tragen. 
Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen sind an den Verein zur Zahlung spätestens fällig am 1.10. eines laufenden 
Jahres und müssen bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto des Vereins eingegangen sein. Ist der Beitrag zu 
diesem Zeitpunkt bei dem Verein nicht eingegangen, befindet sich das Mitglied mit seiner 
Zahlungsverpflichtung in Verzug. Der Vorstand kann eine Mahngebühr in Höhe von 10% des ausstehenden 
Beitrags erheben.

5 Der Vorstand ist ermächtigt, Beiträge auf Antrag zu stunden, zu ermäßigen oder zu erlassen. Ein Rechts- 
anspruch auf Ratenzahlung und / oder Stundung der Beitragsschuld besteht nicht.

§ 4 Vereinskonto
IBAN DE 80280671 700106744300 
BIC GENODEF1GSC
Kreditinstitut Volksbank Delmenhorst Schierbrok

Überweisung auf andere Konten sind nicht zulässig und werden nicht als Zahlungen anerkannt.
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Wählergemeinschaft “Delmenhorster Liste” e.V.

Lahusenstr. 2

27749 Delmenhorst

Datenschutzklausel für die Vereinssatzung

1 Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung 
zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der 
Mitgliederverwaltung.

Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:

- Name und Anschrift
- Telefonnummern (Festnetz und Funk) sowie
- E-Mail-Adresse,
- Geburtsdatum,
- Staatsangehörigkeit
- Funktion(en) im Verein,

2 Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und / 
oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, 
Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, 
Funktion(en) im Verein, etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein 
stellt hierbei vertraglich sicher, dass der (die) Empfänger(in) die Daten ausschließlich dem 
Übermittlungszweck gemäß verwendet.

3 Im Zusammenhang mit seinen politischen Tätigkeiten sowie sonstigen satzungsgemäßen 
Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder
in seinem Newsletter sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur 
Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies betrifft 
insbesondere Wahlergebnisse sowie bei Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und 
sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung / Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei 
auf Daten, die zur Organisation des Vereins und der politischen Arbeit nötig sind. Hierzu 
gehören, Name, Anschrift, Vereinszugehörigkeit, Funktion im Verein sowie Alter oder 
Geburtsjahrgang.

Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos 
seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung / 
Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage.

4 In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über 
Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder [ggf. andere Ereignisse mit anderen Daten]. 
Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten 
veröffentlicht: Name, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein und –soweit 
erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag. Berichte über Ehrungen nebst Fotos 
darf der Verein – unter Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereinszugehörigkeit und 
deren Dauer – auch an andere Print- und Telemedien sowie elektronische Medien 
übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit 
gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung / Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner 
personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Der Verein 
informiert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung / Übermittlung in 
diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen 
kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung / 
Übermittlung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des widersprechenden 
Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen / 
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Übermittlungen.

5 Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, 
sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere 
Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, 
dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z. B. 
Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche 
Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen 
Zwecken Verwendung finden.

Beinhalten die Mitgliederlisten besondere Kategorien personenbezogener Daten gem. Art. 9 
Abs. 1 DSGVO so sind die Empfänger der Geheimhaltung verpflichtet und haben die 
Geheimhaltung besonders zu erklären. Die Herausgabe der Daten darf nur in digitaler und 
verschlüsselter Form erfolgen. Das Kennwort zur Entschlüsselung der Daten ist getrennt von 
der Datenübermittlung zu übermitteln.

Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem 
Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten 
werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt.

6 Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein 
intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine 
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das 
der Verarbeitung entgegensteht.

7 Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen 
die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und 
Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine
anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
hinausgehende, Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen 
Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

8 Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35 BDSG) das Recht auf Auskunft über 
die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der 
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.
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